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I. Apothekenrecht

3) Gesetz über die Errichtung und den Betrieb
Integrierter Leitstellen (Integrierte Leitstellen-Gesetz – ILSG)

Vom 25. Juli 2002
(GVBl. S. 318),

zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. März 2019
(GVBl. S. 98)

– Auszug –

Art. 1
Integrierte Leitstelle, Notruf 112

1Dieses Gesetz regelt die gemeinsame Nutzung der Notrufnummer 112 für Rettungs-
dienst und Feuerwehr sowie die flächendeckende Einführung Integrierter Leitstellen. 2Die
Notrufnummer für Notfallrettung und Feuerwehr lautet 112 und wird ausschließlich in der
Integrierten Leitstelle abgefragt. 3Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle (Leit-
stellenbereich) ist der nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz festgelegte Rettungs-
dienstbereich. 4Für jeden Leitstellenbereich ist nur eine Integrierte Leitstelle zulässig.

Art. 2
Aufgaben der Integrierten Leitstelle

(1) 1Die Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige
Hilfeersuchen und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr in ihrem Leitstellen-
bereich entgegen zu nehmen. 2Sie allein alarmiert die erforderlichen Einsatzkräfte und
-mittel; Art. 10 Abs. 1 Nr. 10 bleibt unberührt. 3Darüber hinaus begleitet sie alle Einsätze
und unterstützt die Einsatzleitung. 4Außerhalb der üblichen Dienstzeiten übernimmt sie
für dringliche Fälle die Funktion eines Meldekopfes für die Kreisverwaltungsbehörden als
Sicherheitsbehörden.

(2) nicht abgedruckt
(3) nicht abgedruckt
(4) Die Integrierte Leitstelle stellt sicher, dass sie Zugang zu einer Übersicht über die

Diensthabenden Apotheken ihres Leitstellenbereiches und zu Übersichten über Giftnot-
rufe, Blutspendezentralen, Druckkammern und vergleichbare zentrale Einrichtungen hat,
soweit dies zur Erledigung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(5) 1Die Integrierte Leitstelle kann die Vermittlung des Kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes übernehmen. 2Die Einzelheiten werden vertraglich geregelt. 3Das Staatsminis-
terium des Innern, für Sport und Integration (Staatsministerium) wird ermächtigt, die
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notwendigen landesweit einheitlichen Regelungen in einem Rahmenvertrag mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns zu vereinbaren. 4Der Rahmenvertrag bedarf zu seiner
Wirksamkeit der Zustimmung der Landesverbände der Krankenkassen, der Verbände der
Ersatzkassen und des Landesverbandes Bayern und Sachsen, der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften sowie der Kommunalen Spitzenverbände. 5Örtlich bedeutsame, ergänzende
Regelungen werden zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und dem Betrei-
ber der Integrierten Leitstelle (Art. 4 Abs. 1) vereinbart; der Vertrag bedarf der Zustim-
mung des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, sofern dieser
nicht selbst Betreiber der Integrierten Leitstelle ist.

(6) Soweit die Erledigung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 4 nicht beeinträchtigt
wird, kann die Integrierte Leitstelle mit Zustimmung des Zweckverbands für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung auch die Alarmierung örtlicher Einrichtungen der orga-
nisierten Ersten Hilfe, die Benachrichtigung von Notfallseelsorgern sowie Kriseninterven-
tionsteams und anderer Kräfte zur psychosozialen Betreuung übernehmen.

(7) Die Integrierte Leitstelle arbeitet zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit benachbarten
Leitstellen sowie mit allen sonstigen betroffenen Stellen und Kräften zusammen.

(8) 1Die Integrierte Leitstelle kann zur Lenkung der Einsätze des Rettungsdienstes den
im Rettungsdienst tätigen Personen Weisungen erteilen. 2Art. 21 Abs. 2 des Bayerischen
Rettungsdienstgesetzes bleibt unberührt.

Art. 3
Aufgabenträger, notwendige Einrichtungen

(nicht abgedruckt)

Art. 4
Betreiber, Standort und Realisierung der Integrierten Leitstelle

(nicht abgedruckt)

Art. 5
Kreiseinsatzzentrale

(nicht abgedruckt)

Art. 6
Kostenverteilung, Kostentragung

(nicht abgedruckt)

Art. 7
Investitionskostenerstattung, Zuwendungen

(nicht abgedruckt)
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Art. 8
Staatliche Aufsicht, Überprüfung

(nicht abgedruckt)

Art. 9
Datenschutz, Dokumentation

(nicht abgedruckt)

Art. 10
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Anordnungen für den Einzelfall

(nicht abgedruckt)

§ 4
In-Kraft-Treten1)

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2002 in Kraft.

1) Das Inkrafttreten der Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.
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5) Vollzug arzneimittel- und apothekenrechtlicher
Vorschriften bei öffentlichen Apotheken

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 7. Januar 2016

Az. 34-G8623.6-2015/1-8
(AllMBl. S. 7)

An
die Regierungen von Oberbayern und Oberfranken
die Kreisverwaltungsbehörden
das Bayerische Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit
nachrichtlich an
die Bayerische Landesapothekerkammer
die Gesundheitsämter
die ehrenamtlichen Pharmazierätinnen und
Pharmazieräte

1. Grundlagen

1.1 Gemäß § 64 Abs. 3 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Art. 3 des
Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2210) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und § 7 der Arzneimittelüber-
wachungszuständigkeitsverordnung (ZustVAMÜB) vom 8. September 2013 (GVBl.
S. 586, BayRS 2121-2-1-1-G), die durch § 1 Nr. 157 der Verordnung vom 22. Juli
2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, hat sich die zuständige Behörde davon zu
überzeugen, dass von öffentlichen Apotheken die Vorschriften über Arzneimittel,
Wirkstoffe und andere zur Arzneimittelherstellung bestimmte Stoffe, über die Wer-
bung auf dem Gebiete des Heilwesens, des Zweiten Abschnitts des Transfusionsge-
setzes, der Abschnitte 2, 3 und 3a des Transplantationsgesetzes und über das Apothe-
kenwesen beachtet werden.

1.2 1Die zuständige Behörde hat dafür auf der Grundlage eines Überwachungssystems
unter besonderer Berücksichtigung möglicher Risiken in angemessenen Zeitabstän-
den und in angemessenem Umfang sowie erforderlichenfalls auch unangemeldet
Inspektionen durchzuführen und wirksame Folgemaßnahmen festzulegen. 2Sie hat
auch Arzneimittelproben amtlich untersuchen zu lassen. 3Als Überwachungsmaß-
nahmen können grundsätzlich anlassunabhängige (Regelüberwachung), anlassbezo-
gene (z.B. aufgrund von Beanstandungen, Abnahmeinspektion) Inspektionen und
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die Probenahme unterschieden werden. 4Zum Vollzug arzneimittel- und apotheken-
rechtlicher Vorschriften wird Folgendes bestimmt:

2. Apothekenbetriebserlaubnis

2.1 1Zur Prüfung der Zuverlässigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Apothekengesetzes
(ApoG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980 (BGBl. I
S. 1993), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2420)
geändert worden ist, ist ein Auszug aus dem Bundeszentralregister einzuholen. 2Bei
der Bayerischen Landesapothekerkammer ist anzufragen, ob im Geltungsbereich des
ApoG ein berufsgerichtliches Verfahren anhängig ist oder ein berufsgerichtliches
Urteil vorliegt.

2.2 1Soll zur Prüfung der in § 2 Abs. 3 ApoG genannten Voraussetzungen eine Bestä-
tigung über die Ausübung einer pharmazeutischen Tätigkeit eingeholt werden, ist
diese bei der Bayerischen Landesapothekerkammer anzufordern, sofern die Tätigkeit
im Geltungsbereich des ApoG ausgeübt worden ist. 2Bei der Anfrage sind die vom
Antragsteller angegebenen Beschäftigungszeiten außerhalb Bayerns mitzuteilen.

2.3 1Die Kreisverwaltungsbehörde unterrichtet die örtlich zuständige Behörde nach § 1
Abs. 1 Satz 2 ZustVAMÜB (nachstehend örtlich zuständige Regierungen von Ober-
bayern und Oberfranken) über die Erteilung, das Erlöschen, die Rücknahme und
den Widerruf der Erlaubnis nach § 1 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 ApoG und die Geneh-
migung zur Verwaltung nach § 13 Abs. 1b ApoG. 2Satz 1 gilt entsprechend für die
Unterrichtung der Pharmazierätin oder des Pharmazierats im Rahmen ihrer oder sei-
ner Tätigkeit für die Kreisverwaltungsbehörde (Nr. 4.3 Satz 2). 3Die Mitteilungs- und
Unterrichtungspflichten nach § 68 AMG in Verbindung mit den hierzu erlassenen
Verwaltungsvorschriften (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des
Arzneimittelgesetzes – AMGVwV) bleiben unberührt. 4Die Unterrichtung sonstiger
Stellen bestimmt sich nach den Vorschriften des Bayerischen Datenschutzgesetzes
(BayDSG), insbesondere der Art. 18 und 19 BayDSG.

3. Pharmazierätin, Pharmazierat

3.1 Pharmazierätinnen und Pharmazieräte sind Sachverständige nach Art. 5 Abs. 5 Satz 1
des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG).

3.2 1Die Regierungen von Oberbayern und Oberfranken bestellen nach Art. 5 Abs. 5
Satz 2 GDVG so viele Pharmazierätinnen und Pharmazieräte, wie zur ordnungsge-
mäßen Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, und teilen ihnen einen bestimmten
Überwachungsbereich zu. 2Auszunehmen und anderen Pharmazierätinnen und Phar-
mazieräten zur Abnahme und Besichtigung zuzuteilen sind Apotheken
a) einer Pharmazierätin oder eines Pharmazierats,
b) von Angehörigen einer Pharmazierätin oder eines Pharmazierats (Art. 20 Abs. 5

des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG),
c) in denen die Pharmazierätin oder der Pharmazierat selbst tätig ist oder war oder
d) in Orten, in denen die Pharmazierätin oder der Pharmazierat selbst tätig ist, es

sei denn, der Ort hat mehr als 100 000 Einwohner und die Apotheke, in denen
die Pharmazierätin oder der Pharmazierat selbst tätig ist, liegt außerhalb des Ein-
zugsbereichs der abzunehmenden oder zu besichtigenden Apotheke.
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6) Zuständigkeitsbereiche
der Bayerischen Pharmazierätinnen und Pharmazieräte

Die Namen und Zuständigkeitsbereiche der bayerischen ehrenamtlichen Pharmazierä-
tinnen und Pharmazieräte sind in dem von der Bayerischen Landesapothekerkammer her-
ausgegebenen Kammer-Handbuch abgedruckt.
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II. Gute Herstellungspraxis (GMP)

(unbesetzt)
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III. Öffentlicher Gesundheitsdienst

1) Gesetz
über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst,

die Ernährung und den Verbraucherschutz
sowie die Lebensmittelüberwachung

(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG)

Vom 24. Juli 2003
(GVBl. S. 452, BayRS 2120-1-U/G, ber. S. 752),

zuletzt geändert durch § 1 Abs. 145 der Verordnung vom 26. März 2019
(GVBl. S. 98)

– Auszug –

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

Art. 1

Ziele und Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz hat das Ziel, die öffentliche Gesundheit, die Tiergesundheit sowie den
gesundheits- und ernährungsbezogenen Verbraucherschutz zu wahren und zu fördern.

(2) Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz
erfüllen die Aufgaben

1. die in Rechts- und Verwaltungsvorschriften den Gesundheitsämtern, den Amtsärz-
ten oder beamteten Ärzten zugewiesen sind, sowie die Fachaufgaben des öffentlichen
Gesundheitsdienstes in Bezug auf die Gesundheit des Menschen (Gesundheitsaufga-
ben),

2. der Veterinärüberwachung,

3. der Futtermittelüberwachung,

4. der Lebensmittelüberwachung,

5. im Rahmen der Information und Aufklärung in Fragen des gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes im Sinn von Art. 8 und

6. die ihnen durch sonstige Rechtsvorschriften zugewiesen werden.
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Art. 2
(aufgehoben)

Art. 3
Allgemeine staatliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen,

Ernährung und Verbraucherschutz

(1) Allgemeine staatliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und
Verbraucherschutz sind
1. die Staatsministerien für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Gesundheit und

Pflege jeweils einzeln für ihren Geschäftsbereich als oberste Behörden; sie sind ferner
obere Fachaufsichtsbehörden für die kreisfreien Gemeinden,

2. die Regierungen,
3. die Landratsämter (Kreisverwaltungsbehörden) als untere Behörden.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die unteren Behörden für Gesundheit, Vete-
rinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz sachlich zuständig.

(3) Für Fragen der Beurteilung der Dienstunfähigkeit nach § 26 Abs. 1 Satz 1 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG), Art. 65 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Beamtengesetzes
(BayBG), der Wiederherstellung der Dienstfähigkeit sowie der begrenzten Dienstfähigkeit
nach § 27 Abs. 1 BeamtStG sind für Beamte und Richter des Freistaates Bayern die Regie-
rungen zuständig.

(4) 1Örtlich zuständig für die Wahrnehmung von Aufgaben im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes ist, vorbehaltlich abweichender Regelungen, für das gesamte Gebiet des
Flughafens München – Franz Josef Strauß – das Landratsamt Erding. 2Das Gebiet des Flug-
hafens ergibt sich aus der Anlage C1-03b des Planfeststellungsbeschlusses der Regierung
von Oberbayern, der bei der Regierung aufliegt und dort von jedermann eingesehen wer-
den kann.

(5) Den unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz müssen im Rahmen der verfügbaren Stellen und Mittel Fachkräfte des höheren
Dienstes (Ärzte und Tierärzte) sowie jeweils das sonst erforderliche Fachpersonal in aus-
reichender Zahl angehören.

Art. 4
Kommunale Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen,

Ernährung und Verbraucherschutz

(1) 1Für die Gemeinden sind die Aufgaben der Behörden für Gesundheit, Veterinär-
wesen, Ernährung und Verbraucherschutz Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. 2Die
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinden nach Art. 83 der Verfassung und Art. 57 der
Gemeindeordnung (GO) sowie den Landkreisen nach Art. 51 der Landkreisordnung oblie-
genden Aufgaben des Gesundheitswesens bleiben unberührt. 3Auf Gesundheitsaufgaben
nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 und 6 ist Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GO nicht anwendbar. 4Soweit
einer kreisfreien Gemeinde durch Rechtsvorschrift die Aufgaben und Befugnisse der frühe-
ren Gesundheitsämter übertragen worden sind, ist sie als Kreisverwaltungsbehörde untere
Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz.

� Seiten 3 + 4 entfallen �
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(2) Soweit eine kreisfreie Gemeinde Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 wahrnimmt, findet
Art. 3 Abs. 5 entsprechende Anwendung.

Art. 5
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

(1) 1Es besteht ein Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(Landesamt) mit Sitz in Erlangen. 2Das Landesamt ist den Staatsministerien für Umwelt
und Verbraucherschutz sowie für Gesundheit und Pflege jeweils für ihren Geschäftsbereich
unmittelbar nachgeordnet. 3Es untersteht ergänzend der Fachaufsicht des Staatsministe-
riums für Familie, Arbeit und Soziales, soweit es Aufgaben aus dessen Geschäftsbereich
wahrnimmt.

(2) Nach Maßgabe gesonderter Vorschriften erfüllt es zentrale überregionale Fach- und
Vollzugsaufgaben aus den Geschäftsbereichen der in Abs. 1 genannten Staatsministerien,
insbesondere des Gesundheits- und Verbraucherschutzes, des Veterinärwesens sowie der
Lebensmittelsicherheit.

(3) Das Landesamt wird durch einen Beirat unterstützt, dem Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft, Forschung und landwirtschaftlicher Erzeugung sowie aus Verbänden und Ein-
richtungen angehören, die sich mit Fragen aus dem Aufgabenspektrum des Landesamts
befassen.

Art. 5a
Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

(1) 1Es besteht eine Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Vete-
rinärwesen (Kontrollbehörde) mit Sitz in Kulmbach. 2Sie ist dem Landesamt nachgeord-
net. 3Nach Maßgabe gesonderter Vorschriften erfüllt sie Kontroll- und Vollzugsaufgaben
der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, insbesondere hinsichtlich solcher Betriebe,
deren Überwachung spezialisierte Fähigkeiten voraussetzt.

(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 3 können den Kreisverwaltungsbehörden nach Maß-
gabe gesonderter Vorschriften Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach den Art. 4 und 5 der
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 in Verbindung mit deren Anhang I übertragen werden.

(3) 1Stellen amtliche Tierärzte im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung
(EG) Nr. 854/2004 bei Gelegenheit der Aufgabenerfüllung nach Abs. 2 erhebliche Verstöße
gegen Rechtsvorschriften fest, für deren Vollzug die Kontrollbehörde zuständig ist, tref-
fen sie die erforderlichen dringlichen Anordnungen zu deren Beseitigung, wenn die Kon-
trollbehörde diese nicht rechtzeitig treffen kann. 2Sie haben die gleichen Befugnisse wie
die Kontrollbehörde und unterrichten diese unverzüglich; Weisungen der Kontrollbehörde
sind insoweit zu beachten. 3Anordnungen nach Satz 1 gelten als Anordnungen der Kon-
trollbehörde.

(4) Die Kontrollbehörde ist abweichend von Art. 3 Abs. 4 zuständige Behörde für die
Grenzkontrollstelle Flughafen München – Franz Josef Strauß.
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Art. 5b
Besondere staatliche Behörden für Gesundheit

(1) 1Die gerichtsärztlichen Dienste sind sachverständige Behörden für die Gerichte
und Staatsanwaltschaften der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Bayern. 2Gerichtsärztliche
Dienststellen bestehen bei den Oberlandesgerichten Bamberg, München und Nürnberg;
soweit erforderlich, können im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz
Außenstellen eingerichtet werden. 3Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
bestellt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz die Leiter der gerichtsärzt-
lichen Dienststellen. 4Die gerichtsärztlichen Dienste sind den Regierungen nachgeordnet
und unterstehen deren Aufsicht.

(2) 1Der polizeiärztliche Dienst ist eine Behörde des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
soweit er für die Beschäftigten der bayerischen Polizei und des Landesamts für Verfas-
sungsschutz an Stelle der unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung
und Verbraucherschutz oder der Regierung diejenigen Aufgaben wahrnimmt, die sich im
Zusammenhang mit dem Dienst- und Tarifrecht ergeben. 2Aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit kann jedoch im Einzelfall die zuständige untere Behörde für
Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz um Wahrnehmung dieser
Aufgaben ersucht werden.

(3) 1Zur Abnahme der Apotheken und zu ihrer Überwachung hinsichtlich der Sicher-
stellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sollen sich die
zuständigen Behörden sachverständiger Apotheker bedienen. 2Die sachverständigen Apo-
theker werden durch die Regierung im Einvernehmen mit der Landesapothekerkammer
bestellt und führen für die Dauer ihrer Bestellung die Bezeichnung »Pharmazierat« bezie-
hungsweise »Pharmazierätin«. 3Örtlich zuständig ist insoweit die Regierung von Oberbay-
ern für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und die Regie-
rung von Oberfranken für die Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken, Unterfran-
ken und die Oberpfalz. 4Die Aufwendungen für die Tätigkeit der Pharmazieräte trägt die
Landesapothekerkammer, soweit sie nicht einem Dritten aufzuerlegen sind oder von einem
Dritten nicht eingezogen werden können. 5Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung,
soweit durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 2 Satz 2 Aufgaben auf die Landesapo-
thekerkammer übertragen werden.

Art. 6
Zusammenwirken

(1) 1Bei der Erfüllung der Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 wirken die einzelnen Bereiche
der Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz zusam-
men. 2Die Behörden sollen eine Vernetzung ihrer Informationen und Aktivitäten sowie
der auf diesen Gebieten tätigen öffentlichen und privaten Stellen ermöglichen, soweit nicht
datenschutzrechtliche Bestimmungen oder Bestimmungen über die Geheimhaltung entge-
genstehen.

(2) 1Soweit eine staatliche Behörde für das Gebiet einer kreisfreien Gemeinde als
zuständige untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-
schutz bestimmt ist, soll diese die kreisfreie Gemeinde rechtzeitig über alle Angelegen-
heiten informieren, die für die Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse durch die
kreisfreie Gemeinde von Bedeutung sein können. 2Soweit eine kreisfreie Gemeinde nicht



C

Öffentlicher Gesundheitsdienst C III 1

Seite 7

Tanner/Paschen Akt.lfg. 95 (2017)

oder nicht in allen Bereichen untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung
und Verbraucherschutz ist, soll sie soweit erforderlich die für ihr Gebiet bestimmte untere
Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz bei ihren
Entscheidungen beteiligen.

(3) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz sind in Planungsverfahren, die für die Gesundheit von Menschen oder Tieren
von Bedeutung sind, zu beteiligen.

(4) Staatliche und kommunale Aufgabenträger können zur gemeinsamen Wahrneh-
mung der Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Verträge nach Art. 54 ff.
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) schließen; das Nähere wird
durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 1 Nr. 1 bestimmt.

Art. 7
Aufgabenübertragung und Beleihung, Qualitätssicherung

(1) 1Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag können
1. einzelne Kontrollaufgaben und die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlichen

Befugnisse nach diesem Gesetz, den Internationalen Gesundheitsvorschriften und den
darauf beruhenden Rechtsvorschriften,

2. Aufgaben der unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-
braucherschutz nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und den darauf beruhenden
Rechtsvorschriften,

3. einzelne Aufgaben im Zusammenhang mit den amtlichen Kontrollen zur Einhaltung
des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen der Tiergesundheit
und des Tierschutzes nach Maßgabe des Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004
sowie

4. die Vornahme von Untersuchungen und Begutachtungen sowie die Ausstellung von
Zeugnissen und Bescheinigungen im Sinn von Art. 11

auf Personen des Privatrechts übertragen werden (Beleihung), wenn keine überwiegenden
öffentlichen Interessen entgegenstehen. 2Die Beleihung durch die Regierung mittels öffent-
lich-rechtlichen Vertrags erfolgt im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Staatsmi-
nisterium, wenn sich die Angelegenheit auf einen Regierungsbezirk beschränkt, im Übri-
gen durch das zuständige Staatsministerium selbst. 3Beliehen werden kann, wer zuverlässig
und von betroffenen Wirtschaftskreisen unabhängig ist und gewährleistet, dass die für die
Kontrolle maßgeblichen Rechtsvorschriften beachtet werden. 4Die Beleihung, die beliehene
Person, die ihr übertragenen Aufgaben und Befugnisse, ihr Zuständigkeitsbereich sowie das
Ende der Beleihung sind in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 5Der Beliehene
untersteht staatlicher Fachaufsicht.

(2) 1In der Beleihung kann bestimmt werden, dass die beliehene Person zur Vornahme
von Maßnahmen der internen und externen Qualitätssicherung verpflichtet ist. 2Das Lan-
desamt oder eine andere Behörde oder Stelle im Geschäftsbereich des jeweils zuständigen
Staatsministeriums können durch Rechtsverordnung dieses Staatsministeriums als zustän-
dige Stelle für die Auditierung und Kontrolle bestimmt werden.
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Zweiter Teil
Aufgaben und Befugnisse und dazugehörige Pflichten

I. Abschnitt
Allgemeine Aufgaben

Art. 8
Allgemeine Aufklärung und Information

Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-
schutz wirken an der Information und Aufklärung der Bevölkerung in allen Fragen
des öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienstes, der Ernährung, der Sicherheit von
Lebens- und Futtermitteln sowie des gesundheitlichen und ernährungsbezogenen Verbrau-
cherschutzes mit.

Art. 9
Gesundheitsförderung und Prävention

1Sämtliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-
schutz sowie das Landesamt unterstützen zusammen mit anderen auf demselben Gebiet
tätigen öffentlichen und privaten Stellen die Bevölkerung bei der Erhaltung und Förde-
rung der Gesundheit sowie die Schaffung und Erhaltung gesunder Lebensbedingungen für
Mensch und Tier. 2Im Interesse der öffentlichen Gesundheit klären sie über die Möglich-
keiten der Gesundheitsförderung und Prävention auf und regen hierzu geeignete gesund-
heitsfördernde, präventive, umwelt- und sozialmedizinische Maßnahmen an.

Art. 10
Risikoanalyse, Risikokommunikation, Gesundheitsberichterstattung

(1) 1Zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes und zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedie-
nen sich die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz
aller Verwaltungsstufen der Methoden der Risikoanalyse, des Risikomanagements und der
Risikokommunikation. 2Sie beobachten und bewerten die gesundheitlichen Verhältnisse
von Menschen und Tieren einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die
Gesundheit. 3Dazu können nichtpersonenbezogene Daten erhoben, gesammelt, analysiert
und sie zum Zweck der Risikoanalyse und Risikobewertung an das Landesamt weiterge-
geben werden. 4Die Behörden tauschen mit anderen Behörden und Stellen Informationen
über Risiken aus und wirken an der Erarbeitung von Konzepten über Möglichkeiten ihrer
Bewältigung mit.

(2) Als fachliche Grundlage für die Planung und Durchführung von Maßnahmen, wel-
che die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten, beobachten die Behörden für
Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz aller Verwaltungsstufen
sowie das Landesamt die gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen einschließlich der
Ernährung und der Auswirkungen der Umwelteinflüsse auf die Gesundheit, sammeln dar-
über Erkenntnisse und nichtpersonenbezogene Daten, bereiten sie auf und werten sie aus.
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Art. 11
Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen

Soweit dies durch Rechtsvorschrift bestimmt ist, nehmen die Behörden für Gesundheit,
Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz Untersuchungen und Begutachtungen
vor und erstellen hierüber Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen.

Art. 12
Maßnahmen im Rahmen der Berufsaufsicht, Anzeigepflichten

(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz verständigen die zuständigen Behörden oder die zuständige Berufsvertretung,
wenn Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologische Psychotherapeuten oder
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ihres Bereichs ihre Befugnisse nicht einhalten
oder ihre sonstigen öffentlich-rechtlichen Berufspflichten nicht erfüllen. 2Das gilt für die
Angehörigen der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe, soweit diese Personen ihren
Beruf ausüben, sowie für Personen, die gewerbsmäßig Tiere behandeln, ohne Tierarzt zu
sein, und für selbstständig tätige Desinfektoren entsprechend. 3Sie achten ferner darauf,
dass niemand unerlaubt die Heilkunde ausübt.

(2) 1Die Angehörigen der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe im Sinn des Abs. 1
Satz 2 sind verpflichtet, sich gegen die aus der Ausübung ihres Berufs ergebenden Haft-
pflichtansprüche ausreichend zu versichern, sofern sie nicht bereits in vergleichbarem
Umfang, insbesondere im Rahmen eines Anstellungs- oder Beamtenverhältnisses, gegen
Haftpflichtansprüche abgesichert sind. 2Art. 18 Abs. 4 des Heilberufe-Kammergesetzes
(HKaG) gilt entsprechend.

(3) 1Die Angehörigen der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe im Sinn des Abs. 1
Satz 2 haben vorbehaltlich des Art. 18 Abs. 1 Beginn und Ende einer selbstständigen
Berufsausübung unverzüglich der für den Ort der Niederlassung zuständigen unteren
Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz anzuzeigen.
2Zu Beginn der Berufsausübung ist
1. die Anschrift der Niederlassung anzugeben und
2. a) die Berechtigung zur Ausübung des Berufs oder zum Führen der Berufsbezeich-

nung und
b) das Bestehen einer angemessenen Haftpflichtversicherung nach Abs. 2 Satz 1
nachzuweisen.

3Änderungen hinsichtlich der notwendigen Angaben sind der Behörde unverzüglich anzu-
zeigen.

II. Abschnitt
Gesundheitsaufgaben

Art. 13
Gesundheitliche Aufklärung und Beratung

(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz klären die Bevölkerung in Fragen der Gesundheit in körperlicher, psychischer
und sozialer Hinsicht auf und beraten über Gesunderhaltung und Krankheitsverhütung;
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die Aufklärung und Beratung durch andere staatliche Stellen, niedergelassene Ärzte, Zahn-
ärzte und Apotheker, Krankenkassen sowie Vereinigungen und Verbände bleibt unberührt.
2Auf den Gebieten der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitshilfe bieten sie neben den
ihnen sonst durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben insbesondere folgende Dienste
an:
1. Familienberatung und Beratung bei der Familienplanung einschließlich der Beratung

Schwangerer über Dienste und Einrichtungen zur Vermeidung, Erkennung und Besei-
tigung von Gesundheitsgefahren während der Schwangerschaft,

2. gesundheitliche Beratung für Menschen, die an einer Sucht, an einer psychischen Krank-
heit, einer chronischen Krankheit oder an einer Behinderung leiden, von ihr bedroht
oder dadurch gefährdet sind, über Personen, Einrichtungen und Stellen, die vorsorgende,
begleitende und nachsorgende Hilfen gewähren können.

3Dabei erhält insbesondere die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit sozial benachtei-
ligter, besonders belasteter oder schutzbedürftiger Bürgerinnen und Bürger sowie die Förde-
rung und der Schutz von älteren Menschen einen besonderen Stellenwert.

(2) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz wirken als fachkundige Stellen mit bei der Erfüllung der sonstigen Aufgaben
der Landratsämter bzw. der kreisfreien Gemeinden, insbesondere
1. bei der Überwachung von Heimen und ähnlichen Einrichtungen im Hinblick auf die

Gesundheit der Bewohner,
2. bei gesundheitsrelevanten Fragen im Rahmen der Hilfe für Personen in besonderen

Lebenslagen, insbesondere psychisch kranken Personen, die von einer Unterbringung
bedroht sind,

3. in Fragen der Daseinsvorsorge und Siedlungshygiene.

Art. 14
Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

(1) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, die Teilnahme ihrer Kinder an den
Früherkennungsuntersuchungen im Sinn der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses gemäß § 26 in Verbindung mit § 25 Abs. 4 Satz 2 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch sicherzustellen.

(2) Sämtliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-
schutz schützen und fördern die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

(3) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben nach dieser Bestimmung mit anderen Stel-
len und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit Schulen und Stellen der Schulverwal-
tung sowie mit Einrichtungen und Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe zusam-
men. 2Werden ihnen gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder Jugendlichen bekannt, schalten sie unverzüglich das zuständige Jugendamt ein.

(4) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz bieten gesundheitliche Beratung und Untersuchung im Kindes- und Jugend-
alter, insbesondere im Rahmen der Schulgesundheitspflege. 2Sie beraten über Personen,
Einrichtungen und Stellen, die vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen anbieten
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und gewähren können. 3Sie weisen dabei auch auf die gemäß Abs. 1 bestehende Verpflich-
tung zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche hin.

(5) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz nehmen in Zusammenarbeit mit der Schule und den Personensorgeberechtigten
die Schulgesundheitspflege wahr. 2Diese hat das Ziel, gesundheitlichen Störungen vorzu-
beugen, sie frühzeitig zu erkennen und Wege für deren Behebung aufzuzeigen. 3Soweit auf
Grund der gesundheitlichen Situation des Kindes Folgerungen für die Unterrichtsgestal-
tung zu ziehen sind, geben die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernäh-
rung und Verbraucherschutz die notwendigen Hinweise an die Schulleitung. 4Im Rahmen
der nach Art. 80 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen von den unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-
braucherschutz durchzuführenden Schuleingangsuntersuchung haben die Personensorge-
berechtigten den Nachweis über die nach Abs. 1 vorgeschriebene Teilnahme an der U9-
Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. 5Wird dieser Nachweis nicht erbracht, haben
die betroffenen Kinder an einer schulärztlichen Untersuchung teilzunehmen. 6Wird auch
die schulärztliche Untersuchung verweigert, erfolgt eine Mitteilung an das zuständige
Jugendamt. 7Die Jugendämter haben unter Heranziehung der Personensorgeberechtigten
oder der Erziehungsberechtigten festzustellen, ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung im Sinn des § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch bestehen. 8Bei
der Schuleingangsuntersuchung nach Satz 4 und bei weiteren schulischen Impfberatungen
sind vorhandene Impfausweise und Impfbescheinigungen (§ 22 IfSG) der Kinder durch die
Personensorgeberechtigten vorzulegen. 9Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung
der beteiligten Staatsministerien nach Art. 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 geregelt.

(6) Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet,
gewichtige Anhaltspunkte für eine Misshandlung, Vernachlässigung oder einen sexuellen
Missbrauch eines Kindes oder Jugendlichen, die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung
bekannt werden, unter Übermittlung der erforderlichen personenbezogenen Daten unver-
züglich dem Jugendamt mitzuteilen.

Art. 15
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1Sämtliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz
beobachten und bewerten die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die menschliche
Gesundheit, beraten und klären die Bevölkerung in umweltmedizinischen Fragen auf und
wirken auf die Verhütung gesundheitsschädlicher Langzeitwirkungen hin. 2Zu ihren Aufga-
ben zählen insbesondere

1. anlassbezogene fachliche Stellungnahmen für andere Behörden zu Fragen der
Umwelthygiene und der Gesundheitsverträglichkeit im Sinn des Satzes 1,

2. Bereitstellen eines Beratungsangebots und Information über Personen, Einrichtungen
und Stellen, die umweltmedizinische Leistungen erbringen,

3. Maßnahmen der Qualitätssicherung im Rahmen des umweltbezogenen Gesundheits-
schutzes,

4. Mitwirken an umweltepidemiologischen Erhebungen.
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Art. 16
Aufgaben im Bereich des Infektionsschutzes

(1) Die Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, nach den hierzu erlassenen Ver-
ordnungen und nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften erfüllen die nach den
maßgeblichen Rechtsvorschriften bestimmten Behörden.

(2) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz überwachen in hygienischer Hinsicht die im Infektionsschutzgesetz genannten
Einrichtungen, darüber hinaus die Rettungswachen, Luftrettungsstationen und Einrichtun-
gen des gewerblichen Krankentransportwesens, Blutspendeeinrichtungen, Campingplätze,
Häfen und Flughäfen.

Art. 17
Befugnisse im Bereich des Infektionsschutzes

(1) 1Zur Durchführung der Überwachungsaufgaben nach Art. 16 Abs. 2 sind die unte-
ren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz befugt,
1. von natürlichen und juristischen Personen und von nicht rechtsfähigen Personenverei-

nigungen alle erforderlichen Auskünfte zu verlangen,
2. Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen während der üblichen Betriebs- und

Geschäftszeit zu betreten und zu besichtigen; zur Verhütung dringender Gefahren für
Leben und Gesundheit Dritter dürfen diese Grundstücke, Räume, Anlagen und Ein-
richtungen außerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeit sowie Wohnräume der
nach Abs. 3 Verpflichteten betreten werden,

3. Gegenstände zu untersuchen, Proben zu entnehmen, Bücher und sonstige Unterlagen,
Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern einzusehen und daraus Abschriften
oder Ablichtungen zu fertigen und

4. vorläufige Anordnungen zu treffen, soweit dies zur Verhütung dringender Gefahren für
Leben oder Gesundheit Dritter geboten ist.

2Zur Durchsetzung der Befugnisse nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 sowie zur Beseitigung festge-
stellter und zur Verhütung künftiger Verstöße bei der Überwachung nach Art. 16 Abs. 2
können die Kreisverwaltungsbehörden im Übrigen die erforderlichen Anordnungen erlas-
sen.

(2) 1Personen, die zur Durchführung der Überwachungsaufgaben nach Art. 16 Abs. 2
Auskünfte geben können, sind verpflichtet, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. 2Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) aussetzen würde.

(3) 1Die Inhaber der tatsächlichen Gewalt der in Abs. 1 Satz 1 genannten Grundstücke,
Räume, Anlagen, Einrichtungen und Gegenstände sind verpflichtet, diese den mit der
Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen zu bezeichnen und zu öffnen, die
erforderlichen Bücher und sonstigen Unterlagen vorzulegen, die Entnahme der Proben zu
ermöglichen und ähnliche Unterstützungshandlungen vorzunehmen. 2Abs. 2 Satz 2 gilt für
die Vorlage von Urkunden entsprechend.
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Art. 18
Krankenpflegerische Tätigkeiten

(1) 1Wer gegen Entgelt krankenpflegerische Tätigkeiten erbringt oder anbietet, hat dies
unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift sowie gegebenenfalls des Namens und
der Anschrift der Einrichtung unverzüglich der unteren Behörde für Gesundheit, Veteri-
närwesen, Ernährung und Verbraucherschutz anzuzeigen. 2Die anzeigepflichtigen Perso-
nen haben dabei vorzulegen
1. eine Erlaubnisurkunde über die Berechtigung zum Führen einer Heilberufsbezeich-

nung oder
2. eine Beschreibung ihrer beruflichen Ausbildung zusammen mit einem Führungszeugnis

und einem ärztlichen Zeugnis, wonach keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine
anzeigepflichtige Person in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs unfähig
oder ungeeignet ist; beide Zeugnisse dürfen nicht älter als drei Monate sein.
(2) Wer im Rahmen einer Tätigkeit nach Abs. 1 Satz 1 Pflegekräfte beschäftigt, hat dies

ebenfalls unverzüglich der unteren Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung
und Verbraucherschutz anzuzeigen, dabei Namen, Anschrift und berufliche Ausbildung
jeder Pflegekraft anzugeben, die leitende Pflegekraft zu benennen und für jede dieser Per-
sonen unverzüglich die in Abs. 1 Satz 2 genannten Unterlagen vorzulegen.

(2a) 1Örtlich zuständig für Anzeigen nach Abs. 1 und 2 ist die untere Behörde für
Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz, in deren Bezirk
1. die natürliche Person

a) ihre Hauptwohnung hat oder
b) die Tätigkeiten erbringt oder anbietet, wenn die Hauptwohnung nicht im Freistaat

Bayern ist,
2. sonstige Anbieter von Pflegedienstleistungen

a) ihren Sitz haben oder
b) Tätigkeiten erbringen oder anbieten, wenn die Pflegedienste im Freistaat Bayern

weder ihren Sitz noch eine Niederlassung haben.
2Bei Pflegediensten mit organisatorisch selbstständigen örtlichen Niederlassungen hat die
Anzeige auch gegenüber der unteren Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung
und Verbraucherschutz zu erfolgen, in deren Bezirk die Niederlassung gelegen ist. 3Die
untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz, bei
der die Anzeige nach Abs. 1 und 2 erfolgt ist, ist befugt, die Anzeigen und vorgelegten
Unterlagen gemäß Abs. 1 und 2 anderen unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwe-
sen, Ernährung und Verbraucherschutz zur Erfüllung von deren Aufgaben zu übermitteln.

(3) 1Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 2a gelten entsprechend für die Änderung anzeigepflichti-
ger Tatsachen. 2Anzuzeigen ist auch die Aufgabe einer anzeigepflichtigen krankenpflegeri-
schen Tätigkeit.

(4) 1Das Anbieten und Erbringen einer nach den Abs. 1 und 2 anzeigepflichtigen kran-
kenpflegerischen Tätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen,
aus denen sich die Unzuverlässigkeit des Unternehmers, des Trägers, der Leitung der Ein-
richtung oder einer Pflegekraft ergibt, sofern die Untersagung zum Schutz der Allgemein-
heit erforderlich ist. 2Zuständig für die Untersagung ist die untere Behörde für Gesund-
heit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz, in deren Bezirk die Tatsachen
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nach Satz 1 bekannt werden; sie unterrichtet die anderen unteren Behörden für Gesundheit,
Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz über die Einleitung und den Abschluss
eines Untersagungsverfahrens. 3Die anderen Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen,
Ernährung und Verbraucherschutz sind befugt, in ihrem Bezirk bekannt gewordene Tat-
sachen nach Satz 1 der zuständigen Behörde mitzuteilen. 4§ 35 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und
Abs. 2, 3, 6 und 7a der Gewerbeordnung gelten im Übrigen sinngemäß.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für krankenpflegerische Tätigkeiten, die

1. in der Trägerschaft der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und anderer juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts,

2. von Trägern im Sinn des § 5 Abs. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,

3. in Krankenhäusern im Sinn des § 2 Nr. 1 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz – KHG), Entbindungsheime und Einrichtungen im Sinn des § 30
Gewerbeordnung, Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, des Kurwesens und
der Heilquelle oder in Einrichtungen, auf die das Heimgesetz anwendbar ist,

4. im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit oder zugunsten der betreuten Person oder
aus Gefälligkeit oder aus Gründen der familiären, verwandtschaftlichen oder nachbar-
schaftlichen Hilfe

erbracht werden.

(6) Gesundheits- und Krankenpfleger sind verpflichtet, sich in dem Umfang beruflich
fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung erfor-
derlichen Fachkenntnisse notwendig ist.

III. Abschnitt
Veterinär-, Futter- und Lebensmittelüberwachung

Art. 19

Veterinärüberwachung

(1) Aufgabe der Veterinärüberwachung ist die Ausführung und Überwachung der Vor-
schriften auf dem Gebiet der tierischen Nebenprodukte, des Tierschutzes, der Tiergesund-
heit und des Arzneimittel- und des Betäubungsmittelrechts, soweit die Arzneimittel oder
Betäubungsmittel zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind und nicht die Überwachung
des Großhandels, pharmazeutischer Unternehmen und öffentlicher Apotheken betroffen
ist.

(2) 1Die Kreisverwaltungsbehörden können im Einzelfall die Praxen von Tierärzten und
Tierkliniken überwachen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anforderungen
einer guten veterinärrechtlichen Praxis, insbesondere der Hygiene, nicht eingehalten wer-
den. 2Art. 17 gilt entsprechend.
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Art. 20
Futtermittelüberwachung

1Aufgabe der Futtermittelüberwachung ist die Ausführung und Überwachung futter-
mittelrechtlicher Vorschriften. 2Hierzu zählen auch

1. § 4 Abs. 1 des EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes (EGGenTDurchfG) in Verbin-
dung mit den Art. 15, 16 Abs. 2, Art. 24 und 25 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003,
soweit Futtermittel betroffen sind, und

2. die Verfütterungsverbote nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und nach
Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009.

Art. 21
Lebensmittelüberwachung

(1) 1Aufgabe der Lebensmittelüberwachung ist die Ausführung und Überwachung
lebensmittelrechtlicher Vorschriften im Sinn des Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002. 2Art. 20 bleibt unberührt.

(2) Zu den Aufgaben der Lebensmittelüberwachung gehört auch die Ausführung und
Überwachung

1. der Vorschriften über kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände und mit Lebensmitteln
verwechselbare Produkte im Anwendungsbereich des Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuchs (LFGB),

2. der Vorschriften des Tabakerzeugnisgesetzes (TabakerzG) im Hinblick auf die den
Marktüberwachungsbehörden im Sinn von § 27 Abs. 1 Satz 1 TabakerzG zugewiesenen
Aufgaben sowie der Vorschriften der Tabakerzeugnisverordnung,

3. des § 4 Abs. 1, 2 und 4 des Lebensmittelspezialitätengesetzes (LSpG) in Verbindung mit
Art. 24 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012,

4. des § 134 Abs. 1, 2 und 4 des Markengesetzes (MarkenG) in Verbindung mit Art. 13
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 und

5. des § 4 Abs. 1 EGGenTDurchfG in Verbindung mit Art. 3, 4 Abs. 2, Art. 12 und
13 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Art. 4 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1830/2003, soweit Lebensmittel betroffen sind.

Art. 21a
Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem Verbraucherinformationsgesetz

(1) Den nach diesem Gesetz zuständigen kreisfreien Gemeinden werden die Aufgaben
nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) übertragen.

(2) 1Zuständig für den Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes ist jede Stelle im
Sinn des § 2 Abs. 2 Satz 1 VIG. 2Handelt es sich bei der Stelle um eine natürliche oder juris-
tische Person des Privatrechts, so ist abweichend von Satz 1 die Aufsicht führende Behörde
zuständig.
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Art. 21b
Kosten

(1) Es sind kostendeckende Gebühren zu erheben, soweit unmittelbar geltende Rechts-
akte der europäischen Gemeinschaften Mindestbeträge für bestimmte lebensmittel- oder
veterinärrechtliche Kontrollen vorschreiben.

(2) 1Soweit nicht nach Abs. 1 Gebühren zu erheben sind, werden in Betrieben eines
Lebensmittelunternehmens für Kontrollen im Zusammenhang mit dem Herstellen, Behan-
deln oder Inverkehrbringen von frischem Fleisch, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnis-
sen einschließlich Separatorenfleisch, Hackfleisch oder bearbeiteten Mägen, Blasen oder
Därmen kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. 2Satz 1 findet keine Anwen-
dung auf

1. Betriebe, die die in Satz 1 genannten Lebensmittel ausschließlich

a) lagern, ohne dass spezifische Temperaturanforderungen gelten,

b) transportieren oder

c) in Verkehr bringen,

2. Verkaufsräume von Einzelhandelsbetrieben und andere Verkaufsräume, in denen
Lebensmittel unmittelbar an Endverbraucher abgegeben werden, sowie nicht ortsfeste
Verkaufsstellen,

3. an Verkaufsräume nach Nr. 2 unmittelbar angrenzende Räume, in denen Lebensmittel
zur unmittelbaren Abgabe an den Verbraucher vorbereitet werden, und

4. Küchenräume in Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Betrie-
ben der industriellen Speisenproduktion (Catering) oder ähnlichen Einrichtungen der
Lebensmittelversorgung.

Art. 22
Wechsel des Kontrollgebiets

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Art. 19 bis 21 zuständigen Behörden
haben dafür Sorge zu tragen, dass die mit der Erfüllung von Kontrollaufgaben nach den
Art. 19 bis 21 beauftragten Fachkräfte im Rahmen der personellen und organisatorischen
Möglichkeiten regelmäßig ihr Kontrollgebiet wechseln oder sonstige ausgleichende Maß-
nahmen getroffen werden.

Art. 23
Anwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze des Sicherheitsrechts

1Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind für die Verwahrung, Verwertung, Unbrauch-
barmachung, Vernichtung und Herausgabe von sichergestellten Erzeugnissen im Sinn des
§ 2 LFGB und des § 1 Abs. 1 TabakerzG in Verbindung mit Art. 2 Nr. 4 der Richtlinie
2014/40/EU und § 2 Nr. 1 und 2 TabakerzG die Art. 26 bis 28 des Polizeiaufgabengesetzes
entsprechend anzuwenden. 2Im Übrigen sind die Art. 7 bis 11 LStVG und die allgemeinen
Rechtsgrundsätze des Sicherheitsrechts entsprechend anzuwenden.
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Art. 24
(aufgehoben)

Art. 25
Gegenprobensachverständige

(1) 1Zuständig für die Zulassung von Gegenprobensachverständigen gemäß der Gegen-
proben-Verordnung (GPV) ist die Regierung von Oberfranken. 2Zulassungen anderer Län-
der gelten auch im Freistaat Bayern.

(2) 1Hat die Behörde nicht innerhalb der nach Art. 42a des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes festgelegten Frist entschieden, gilt die Zulassung als erteilt. 2Das Verfah-
ren kann über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes abgewickelt werden.

Art. 26
Ausfuhr, Durchfuhr, innergemeinschaftliches Verbringen

(1) 1Die Kreisverwaltungsbehörden sind zuständig für die Ausstellung von amtlichen
Bescheinigungen für die Ausfuhr in Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind, das innergemeinschaftliche Verbringen sowie den Transit von lebenden Tieren,
tierischen Lebensmitteln und tierischen Nebenprodukten. 2Sie erteilen auf Antrag Aus-
fuhrzertifikate für Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände und
Tabakerzeugnisse, wenn im Wirtschaftsverkehr mit anderen Staaten Bescheinigungen der
Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern nicht anerkannt werden und
eine Zuständigkeit anderer Stellen nicht begründet ist. 3Die Voraussetzungen nach Satz 2
sind glaubhaft zu machen. 4Die zur Ausstellung der Ausfuhrzertifikate nach Satz 2 erfor-
derlichen Unterlagen, insbesondere Untersuchungszeugnisse und Gutachten, sind dem
Antrag beizufügen.

(2) 1Die Kontrollbehörde ist zuständig für die Ausstellung von Gutachten über die Ein-
haltung der Anforderungen eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union
noch Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mit Aus-
nahme von Island ist, für Betriebe, die tierische Lebensmittel exportieren, und die zugrunde
liegende Überprüfung des Betriebs. 2Sie ist ferner zuständig für die Ausstellung von amt-
lichen Bescheinigungen für die Kreisverwaltungsbehörden, soweit diese eine solche für die
Tätigkeit nach Abs. 1 benötigen.

Art. 27
Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker

(1) »Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker« oder »staatlich geprüfte Lebensmittel-
chemikerin« ist, wer die Prüfung für staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker bestanden
hat.

(2) 1Die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die nicht in Deutschland abgelegt
wurden, bestimmt sich nach dem Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. 2Das
Nähere wird durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 2 Nr. 2 geregelt.
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Art. 28
(aufgehoben)

Art. 29
Verpflichtungen der Betreiber öffentlicher und privater Schlachthöfe

(1) 1Landkreise, kreisfreie Gemeinden und kreisangehörige Gemeinden, die einen
Schlachthof betreiben, sind verpflichtet, ihren Schlachthof auf Ersuchen der zuständigen
Behörde für die Fortbildung der amtlichen Tierärzte sowie für die Aus- und Fortbildung
der amtlichen Fachassistenten zur Verfügung zu stellen. 2Betreiber privater Schlachthöfe
können im Sinn des Satzes 1 von der zuständigen Behörde verpflichtet werden, wenn in
deren Gebiet öffentliche Schlachthöfe, bei denen auf Grund der Schlachtzahlen genügend
Anschauungsmaterial anfällt, nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind. 3Die Kosten
für die Aus- und Fortbildung trägt die für die amtlichen Untersuchungen und Hygiene-
überwachung zuständige Behörde, für die der fort- oder auszubildende amtliche Tierarzt
oder Fachassistent tätig ist.

(2) Betreiber privater Schlachthöfe können, soweit dies im öffentlichen Interesse not-
wendig ist, von der zuständigen Behörde verpflichtet werden, in ihren Schlachthöfen
Schlachtungen durchzuführen und für andere durchführen zu lassen, wenn ein öffentlicher
Schlachthof nicht in angemessener Entfernung zur Verfügung steht.

IV. Abschnitt
(aufgehoben)

Dritter Teil
Ethik-Kommissionen

Art. 29a
Einrichtung, Aufgabe

1Bei den staatlichen Hochschulen mit Medizinischen Fakultäten und der Bayerischen
Landesärztekammer werden unabhängige Ethik-Kommissionen zur Bewertung der kli-
nischen Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen nach §§ 40 bis 42 des Arzneimittel-
gesetzes (AMG), zur Bewertung der klinischen Prüfung eines Medizinprodukts und der
Leistungsbewertungsprüfung eines In-vitro-Diagnostikums nach §§ 19 bis 24 des Medi-
zinproduktegesetzes (MPG) und zur Abgabe eines Votums nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7
des Transfusionsgesetzes errichtet. 2Die Selbstverwaltungsaufgaben auf Grund von Art. 19
Nr. 13 HKaG in Verbindung mit dem Satzungsrecht der Bayerischen Landesärztekammer
bleiben unberührt. 3Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen führen als
Zusatzbezeichnung den Namen der jeweiligen Hochschule; die Ethik-Kommission bei der
Bayerischen Landesärztekammer führt als Zusatzbezeichnung den Namen der Bayerischen
Landesärztekammer. 4Die Ethik-Kommissionen machen bei der Wahrnehmung der nach
diesem Gesetz übertragenen Aufgaben in geeigneter Weise kenntlich, dass sie in dieser
Funktion tätig werden.
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Art. 29b
Zuständigkeit

(1) 1Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen sind zuständig für die
Bewertung der klinischen Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen nach den §§ 40 bis 42
AMG, wenn der Prüfer Mitglied der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule ist
oder das Forschungsvorhaben an der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule
oder einer ihrer Einrichtungen durchführt. 2In allen übrigen Fällen ist für die Bewertung
der klinischen Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen nach den §§ 40 bis 42 AMG die
Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer zuständig.

(2) Für die Bewertung der klinischen Prüfung eines Medizinprodukts und der Leis-
tungsbewertungsprüfung eines In-vitro-Diagnostikums nach §§ 19 bis 24 MPG sind
zuständig
1. die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen, wenn der Prüfer, der

Hauptprüfer oder der Leiter der klinischen Prüfung als Prüfender Mitglied der Medizi-
nischen Fakultät der jeweiligen Hochschule ist oder die klinische Prüfung oder Leis-
tungsbewertungsprüfung an der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule
oder einer ihrer Einrichtungen durchführt;

2. die Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer in allen übrigen Fällen.
(3) 1Die Bayerische Landeszahnärztekammer erstattet der Ethik-Kommission bei der

Bayerischen Landesärztekammer auf deren Verlangen die für die Bewertung der klinischen
Prüfung zahnärztlicher Medizinprodukte erforderlichen Gutachten. 2Zur Erstattung der
Gutachten dürfen auch personenbezogene Daten über die Person des Prüfenden genutzt
werden, die der Bayerischen Landeszahnärztekammer im Rahmen der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben nach dem Heilberufe-Kammergesetz bekannt wurden und für die Beurteilung
der Qualifikation der oder des Prüfenden erheblich sein können. 3Diese Daten dürfen bei
der Erstattung des Gutachtens an die Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärz-
tekammer übermittelt werden. 4Für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Sätzen 1 bis 3
werden von der Bayerischen Landeszahnärztekammer keine Kosten erhoben.

(4) 1Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen sind zuständig für die
Abgabe eines Votums nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 TFG im Rahmen eines Spenderimmu-
nisierungsprogramms, wenn dieses von einer approbierten ärztlichen Person (§ 8 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 TFG) geleitet wird, das Mitglied der Medizinischen Fakultät der jeweiligen
Hochschule ist. 2In allen übrigen Fällen ist für die Abgabe eines Votums nach § 8 Abs. 2
Satz 1 Nr. 7 TFG im Rahmen eines Spenderimmunisierungsprogramms die Ethik-Kom-
mission bei der Bayerischen Landesärztekammer zuständig.

Art. 29c
Zusammensetzung

(1) 1Die Ethik-Kommissionen müssen jeweils aus mindestens fünf Mitgliedern und
einer angemessenen Zahl von Stellvertretern bestehen und interdisziplinär besetzt sein. 2Ein
Mitglied soll Jurist mit Befähigung zum Richteramt sein. 3Ein weiteres Mitglied soll durch
wissenschaftliche oder berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Ethik in der Medizin aus-
gewiesen sein. 4Mindestens drei Ärzte sollen in der klinischen Medizin erfahren sein. 5In
den Ethik-Kommissionen soll ausreichende Erfahrung auf dem Gebiet der Versuchspla-
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nung und Statistik sowie der theoretischen Medizin vorhanden sein. 6Für eine angemessene
Beteiligung beider Geschlechter ist Sorge zu tragen.

(2) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Ethik-Kommissionen bei den
staatlichen Hochschulen werden auf Vorschlag der Medizinischen Fakultäten von den
Hochschulen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
bestellt. 2Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Ethik-Kommission bei der
Bayerischen Landesärztekammer werden von der Bayerischen Landesärztekammer im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bestellt.

(3) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden für die Dauer von vier Jah-
ren bestellt. 2Mehrmalige Bestellungen sind zulässig. 3Scheidet ein Mitglied oder stellvertre-
tendes Mitglied während der Amtsperiode aus, so wird für die restliche Dauer der Amts-
periode ein Nachfolger bestellt.

(4) Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied kann mehreren Ethik-Kommis-
sionen angehören.

Art. 29d
Tätigkeit der Mitglieder, Unabhängigkeit

(1) Die Mitarbeit in den Ethik-Kommissionen erfolgt ehrenamtlich.

(2) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder sind bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben unabhängig und an fachliche Weisungen nicht gebunden. 2Sie sind nur ihrem
Gewissen verantwortlich.

Art. 29e
Geschäftsstelle

Bei den staatlichen Hochschulen und der Bayerischen Landesärztekammer wird jeweils
eine Geschäftsstelle der Ethik-Kommission eingerichtet.

Art. 29f
Staatliche Aufsicht

(1) 1Die Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer unterliegt der
Rechtsaufsicht des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. 2Das Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege kann jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten und Ent-
scheidungen der Ethik-Kommission verlangen; es kann außerdem rechtswidrige Entschei-
dungen der Ethik-Kommission aufheben. 3Hält der Vorsitzende der Ethik-Kommission
eine Entscheidung für rechtswidrig, hat er sie zu beanstanden, ihren Vollzug auszusetzen
und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

(2) 1Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen unterliegen der Rechts-
aufsicht des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. 2Abs. 1
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
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Art. 29g
Haftung

(1) 1Verletzt ein Mitglied der Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen
oder der Bayerischen Landesärztekammer oder ein Sachverständiger der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben schuldhaft die ihm einem
anderen gegenüber obliegende Amtspflicht, so haftet für die Folgen unmittelbar der Staat.
2Regressansprüche der staatlichen Hochschulen oder der Bayerischen Landesärztekammer
gegen die Mitglieder der Ethik-Kommissionen oder der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer gegen Sachverständige gehen auf den Freistaat Bayern über.

(2) Auf stellvertretende Mitglieder findet Abs. 1 entsprechende Anwendung.

Vierter Teil
Datenschutz, Datenübermittlung

Art. 30
Datenschutz, Geheimhaltungspflichten

(1) 1Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz
dürfen Geheimnisse, die Amtsangehörigen in der Eigenschaft als Arzt, Tierarzt oder als
andere gemäß § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuchs (StGB) zur Wahrung des Berufs-
geheimnisses verpflichtete Person
1. in Wahrnehmung der in Art. 13 und Art. 14 genannten Aufgaben,
2. im Zusammenhang mit einer Untersuchung oder Begutachtung, der sich der Betroffene

freiwillig unterzogen hat oder
3. bei einer Beratung von Tierhaltern
anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, bei der Erfüllung einer anderen Aufgabe
als der, bei deren Wahrnehmung die Erkenntnisse gewonnen wurden, nicht verarbeiten.
2Ebenso dürfen die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz Geheimnisse, die den in Satz 1 genannten Personen außerhalb ihres dienstlichen
Aufgabenbereichs anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben nicht verarbeiten. 3Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung
und Verbraucherschutz dürfen Geheimnisse nach den Sätzen 1 und 2 nicht übermitteln
oder an andere Teile der öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Behörde für Gesundheit,
Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz ist, weitergeben. 4Persönliche Geheim-
haltungspflichten der Amtsangehörigen bleiben unberührt. 5Die Wahrung der Geheimhal-
tungspflichten und Verwertungsverbote ist von den Behörden für Gesundheit, Veterinär-
wesen, Ernährung und Verbraucherschutz durch angemessene Maßnahmen auch organisa-
torisch sicherzustellen.

(2) 1Abs. 1 gilt nicht, soweit
1. die Verarbeitung durch Rechtsvorschrift ausdrücklich zugelassen ist,
2. die betroffene Person in die Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt hat.
2Abweichend von Abs. 1 dürfen personenbezogene Daten von den Behörden für Gesund-
heit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz an öffentliche Stellen übermittelt
oder an andere Teile der öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Behörde für Gesundheit,
Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz ist, weitergegeben werden, wenn dies
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zur Abwehr von Gefahren für Freiheit, Leben oder Gesundheit Dritter erforderlich ist; die
betroffene Person soll hierauf hingewiesen werden.

Art. 30a
Gemeinsames Verfahren

(1) Das Landesamt betreibt für die in Abs. 3 genannten Zwecke ein automatisiertes
gemeinsames Verfahren.

(2) 1Das Landesamt und die mit dem Vollzug der in Abs. 3 genannten Zwecke betrauten
oder beliehenen Stellen können die hierfür erforderlichen Daten verarbeiten. 2Das Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz kann die in Satz 1 genannten Daten zu
den in Abs. 3 Nr. 5 genannten Zwecken auslesen und verwenden.

(3) Die Verarbeitung der Daten nach Abs. 2 Satz 1 erfolgt zu folgenden Zwecken:
1. Vollzug der Art. 19 bis 21,
2. Aufsicht durch die in Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 5 genannten öffentlichen Stellen,
3. Steuerung der in Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Art. 4, 5 und 5a genannten sowie gemäß

Art. 7 beliehenen öffentlichen Stellen,
4. Personalbewirtschaftung, aber ohne Personenbezug der Betriebs- und Kontrolldaten,
5. Planung, Steuerung und Aufsicht durch das Staatsministerium für Umwelt und Ver-

braucherschutz, aber ohne Personenbezug der Betriebsund Kontrolldaten.
(4) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben

nach Abs. 3 nicht mehr erforderlich sind, zu löschen.

Art. 31
Mitteilungen, Datenübermittlungen

(1) Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz
unterrichten die zuständigen Behörden oder andere Teile der öffentlichen Stelle, deren
Bestandteil die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-
schutz ist, wenn ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Verstöße gegen Vorschrif-
ten des öffentlichen Gesundheitsrechts oder andere dem Verbraucherschutz im Bereich der
Ernährung dienende Vorschriften bekannt werden.

(2) Zum Schutz der betroffenen Person dürfen personenbezogene Daten unter den
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 des Unterbringungsgesetzes von den Behörden
für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz an öffentliche Stellen
übermittelt oder an andere Teile der öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Behörde für
Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz ist, weitergegeben wer-
den.

(3) Will ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union seinen
Beruf in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht nur vorübergehend
oder gelegentlich ausüben, übermittelt die zuständige Behörde binnen zwei Monaten der
zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates die Unterlagen gemäß Anhang VII Nr. 1
Buchst. d der Richtlinie 2005/36/EG.

(4) Werden Dienstleistungen im Sinn von Art. 5 der Richtlinie 2005/36/EG in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erbracht, erteilt die zuständige Behörde
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den zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates auf Anfrage Auskunft darüber, ob
der Dienstleister zur Berufsausübung oder Führung der Berufsbezeichnung berechtigt ist,
sowie über dessen gute Führung und berufsbezogene disziplinarische oder strafrechtliche
Sanktionen.

(5) Die zuständige Behörde erteilt den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, in denen eine Dienstleistung im Sinn von Art. 5 der Richtlinie
2005/36/EG erbracht worden ist oder in denen der Dienstleister nicht nur vorübergehend
oder gelegentlich zur Ausübung seines Berufes berechtigt ist, auf Anfrage Auskunft, soweit
dies bei Beschwerden von Dienstleistungsempfängern gegen einen Dienstleister für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Beschwerdeverfahren erforderlich ist.

(6) Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend für andere Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum und Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Euro-
päische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen ent-
sprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, und deren Staatsangehörige nach Maßgabe
der genannten Abkommen.

(7) 1Die für den Vollzug der Bundesärzteordnung, des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde, der Bundes-Tierärzteordnung, der Bundes-Apothekerordnung und des
Psychotherapeutengesetzes zuständigen Behörden unterrichten das zuständige berufsstän-
dische Versorgungswerk über vollziehbare Entscheidungen, die
1. den Widerruf, die Rücknahme oder das Ruhen der Approbation oder einer Berufser-

laubnis von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern, Psychologischen Psychothe-
rapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder

2. die Untersagung der Berufsausübung nach § 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung
vorgeprüfter Apothekeranwärter in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezem-
ber 1973 (BGBl. I S. 1813)

betreffen, soweit diese Maßnahmen für die Mitgliedschaft der Betroffenen beim berufsstän-
dischen Versorgungswerk von Bedeutung sein können. 2Das Gleiche gilt im Fall des Ver-
zichts auf eine Berufsausübungsberechtigung nach Satz 1 Nr. 1. 3Die für den Vollzug der
Approbationsordnung für Apotheker zuständige Behörde gibt der Bayerischen Apothe-
kerversorgung nach Prüfungsabschluss Namen, Geburtsdatum und Anschrift derjenigen
Personen bekannt, die im Freistaat Bayern den Zweiten Abschnitt der Pharmazeutischen
Prüfung bestanden haben.

(8) Außer in den hier genannten Fällen dürfen die Behörden für Gesundheit, Veterinär-
wesen, Ernährung und Verbraucherschutz sowie die in Abs. 3 und 4 genannten Behörden
personenbezogene Daten an öffentliche Stellen nur übermitteln oder an andere Teile der
öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernäh-
rung und Verbraucherschutz ist, weitergeben
1. in den Fällen des Art. 30 Abs. 2,
2. zur Verfolgung von

a) Straftaten oder
b) Ordnungswidrigkeiten, wenn die Daten der Behörde bei Erfüllung der Aufgaben

gemäß Art. 1 Abs. 2 Nr. 2, 3 oder 4 bekannt geworden sind, oder
3. für Zwecke, zu deren rechtmäßiger Erfüllung sie erhoben wurden,
und wenn die Daten keine Geheimnisse im Sinn des Art. 30 sind.
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(9) 1Personenbezogene Daten dürfen von Unternehmern im Sinn von Art. 18 Abs. 2
und von Trägern im Sinn von Art. 18 Abs. 5 Nr. 1 und 2 nur erhoben, aufbewahrt oder
genutzt werden, soweit

1. dies zur Ausführung und zum Nachweis ordnungsgemäßer Krankenpflege sowie für
die weitere Versorgung des Patienten erforderlich ist oder

2. die betroffene Person eingewilligt hat.
2Soweit nicht bereits § 203 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 3 Satz 2 StGB Anwendung findet, dürfen
die in Satz 1 genannten Unternehmer, Träger oder ihre Mitarbeiter fremde Geheimnisse
oder personenbezogene Daten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt
geworden sind, nicht unbefugt offenbaren. 3Die Offenbarung ist insbesondere befugt unter
den in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Voraussetzungen sowie dann, wenn ein Arzt zur
Offenbarung befugt wäre.

Art. 31a
Erhebung von Meldedaten

1Zentrale Stellen, die befugt sind, Maßnahmen zur Früherkennung von Erkrankungen
der Bevölkerung zu koordinieren, können von der Meldebehörde Daten aus dem Melde-
register verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Eine nach
den Krebsfrüherkennungs-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses oder eine auf
Grund einer Verordnung nach Art. 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 errichtete Zentrale Stelle erhält
zur Durchführung von bevölkerungsbezogenen Screening-Maßnahmen auch die Meldeda-
ten nicht gesetzlich krankenversicherter Personen.

Fünfter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

Art. 32
Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
eingeschränkt werden (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung).

Art. 33
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro kann belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

2. einer der in Art. 17 Abs. 3 Satz 1 genannten Verpflichtungen zuwiderhandelt oder
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3. entgegen einer in Art. 12 Abs. 3 oder Art. 18 Abs. 1 bis 3 genannten Anzeigepflicht eine
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.
(2) Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder

fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 und
Art. 18 Abs. 4 zuwiderhandelt.

Art. 34
Verordnungsermächtigungen

(1) Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und das Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege werden jeweils ermächtigt, für ihren Geschäftsbereich
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem jeweils anderen Staatsministerium
1. den Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz im

Rahmen der Ziele und Aufgaben nach diesem Gesetz besondere Aufgaben zuzuweisen
und Regelungen zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach Art. 6 Abs. 4 zu
erlassen,

2. Aufbau und Aufgaben des Landesamts zu regeln,
3. im Falle des Art. 4 Abs. 1 Satz 3 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des

Innern, für Sport und Integration die für das Gebiet einer kreisfreien Gemeinde zustän-
dige Behörde zu bestimmen,

4. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
auf übereinstimmenden Antrag betroffener Landkreise und kreisfreier Gemeinden
innerhalb desselben Regierungsbezirks eine zuständige Kreisverwaltungsbehörde zur
gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 für diese Land-
kreise und kreisfreien Gemeinden zu bestimmen,

5. die zuständigen Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-
cherschutz abweichend von Art. 3 Abs. 2 zu bestimmen und in diesem Zusammenhang
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration vom
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz abweichende Regelun-
gen über die Zuständigkeiten in der Vollstreckung zu treffen,

6. Personen des Privatrechts nach Art. 7 Abs. 1 zu beleihen und die Zuständigkeiten nach
Art. 7 Abs. 2 Satz 2 zu bestimmen,

7. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
Aufgaben kommunaler Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-
braucherschutz auf staatliche Behörden zu übertragen.
(2) Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung
1. eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der staatlich geprüften Lebens-

mittelchemiker zu erlassen,
2. nähere Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG nach Art. 27 Abs. 2

Satz 2 zu erlassen,
3. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

der Kontrollbehörde auch abweichend von landesrechtlich normierten Zuständigkeiten
einzelne spezialisierte Zuständigkeiten der Veterinär-, Futter- und Lebensmittelüber-
wachung sachlich und örtlich zuzuweisen, insbesondere soweit zu erwarten steht, dass



C III 1 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Seite 26

die Kontrollbehörde sie auf Grund ihrer Ausstattung oder speziellen personellen Qua-
lifikationen besonders sachkundig erfüllen kann,

4. Grenzkontrollstellen im Sinn von § 5 Abs. 3 der Lebensmitteleinfuhr-Verordnung zu
bestimmen,

5. Regelungen zur Zuständigkeit und Durchführung von Laboruntersuchungen im Rah-
men des Vollzugs lebensmittelrechtlicher Vorschriften zu erlassen,

6. die zuständigen Behörden abweichend von Art. 21a Abs. 2 zu bestimmen,
7. besondere Regelungen zur Aufsicht über die Erledigung von Fach- und Vollzugsauf-

gaben im Bereich der Veterinär-, Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung festzule-
gen.

(3) 1Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung

1. Vorschriften über
a) die Berufsausübung der Hebammen und Entbindungspfleger sowie der Gesund-

heits- und Krankenpfleger, der Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und der
Altenpfleger, insbesondere über Berufspflichten einschließlich der Fortbildung,
sowie über die Weiterbildung und die Zulassung von Weiterbildern und Weiter-
bildungsstätten und

b) die Gebühren für Hebammenhilfe außerhalb der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und das den Hebammen mit Niederlassungserlaubnis gewährleistete Min-
desteinkommen

zu erlassen,
2. die zuständigen Behörden zum Vollzug

a) der Bundesärzteordnung sowie der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nung (Approbationsordnung für Ärzte),

b) des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde sowie der auf seiner Grund-
lage erlassenen Rechtsverordnung (Approbationsordnung für Zahnärzte),

c) der Bundestierärzteordnung sowie der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsver-
ordnung (Approbationsordnung für Tierärzte),

d) der sonstigen vom Bund auf Grund von Art. 74 Nr. 19 des Grundgesetzes erlas-
senen Heilberufsgesetze sowie der auf Grund dieser Gesetze vom Bund erlasse-
nen Rechtsverordnungen, soweit danach nicht bereits die Staatsregierung entspre-
chend ermächtigt ist,

e) arznei-, transfusions- und betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften des Bundes,
f) bundes- und europarechtlicher Vorschriften im Bereich des Tierarzneimittel-

rechts, soweit die Überwachung des Großhandels, pharmazeutischer Unterneh-
men und öffentlicher Apotheken betroffen ist,

g) des Apothekengesetzes und der Apothekenbetriebsordnung sowie des Medizin-
produkterechts,

h) des Gesetzes zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) und des
IGV-Durchführungsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnungen,
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i) des Gendiagnostikgesetzes (GenDG) und der von der Gendiagnostik-Kommis-
sion nach § 16 Abs. 2 GenDG abgegebenen Stellungnahmen und nach § 23 Abs. 2
GenDG erstellten Richtlinien und

k) der Trinkwasserverordnung
zu bestimmen,

3. das Verfahren der Bestellung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Prüfkom-
missionen für Psychologische Psychotherapeuten und für Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten und ihrer Stellvertreter und deren Aufgaben und Pflichten wäh-
rend und nach Beendigung der Bestellung zu regeln sowie im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat eine der Tätigkeit angemessene Ent-
schädigung und Reisekostenvergütung festzusetzen,

4. in jedem Regierungsbezirk jeweils eine Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen,
Ernährung und Verbraucherschutz als örtlich zuständig zu erklären für die Durchfüh-
rung der Überprüfung nach § 2 Abs. 1 Buchst. i der Ersten Durchführungsverordnung
zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung – Heil-
praktikergesetz –,

5. die zuständigen Behörden im Sinn des Art. 31 Abs. 3 bis 6 zu bestimmen,
6. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine Regelung

der Einzelheiten der Schulgesundheitspflege nach Art. 14 Abs. 5 Satz 9 zu erlassen,
7. a) landesweite Einladungsverfahren zu Früherkennungsuntersuchungen für gesetz-

lich und nicht gesetzlich Krankenversicherte einzurichten, auf deren Durchfüh-
rung gesetzlich Krankenversicherte nach den Vorschriften des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
Anspruch haben und zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss kein bun-
desweites Einladungswesen vorgeschrieben hat,

b) das Nähere über die Durchführung und die Finanzierung des Einladungswesens
und

c) die zuständigen Stellen zu bestimmen, die befugt sind, Daten der Melderegister
zu erheben und zu verarbeiten,

8. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz die Aufgaben der gerichtsärzt-
lichen Dienste im Rahmen ihres Auftrags nach Art. 5b Abs. 1 zu bestimmen, ihnen
weitere geeignete Aufgaben zuzuweisen, Vorschriften über die Aufgabenerfüllung zu
erlassen sowie im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst Aufgaben der gerichtsärztlichen Dienste auf Universitäten zu übertragen,

9. die zuständige Stelle im Sinn des § 3 Satz 2 des Embryonenschutzgesetzes zu bestim-
men und das Verfahren zur Anerkennung entsprechend schwerwiegender geschlechts-
gebundener Erbkrankheiten im Sinn der genannten Vorschrift zu regeln,

10. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst den Ethik-
Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen und nach vorheriger Beteiligung der
Bayerischen Landesärztekammer der Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landes-
ärztekammer weitere Aufgaben zu übertragen, sofern ein Bundesgesetz die Beteili-
gung einer nach Landesrecht gebildeten Ethik-Kommission vorsieht.

2In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. e bis g kann der Vollzug apotheken-
rechtlicher und arzneimittelrechtlicher Vorschriften, soweit öffentliche Apotheken betrof-
fen sind, sowie der Vollzug des § 4 Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss auf die Lan-
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despothekerkammer mit deren Einvernehmen übertragen werden. 3Bei der Wahrnehmung
der übertragenen Aufgaben untersteht die Landesapothekerkammer der Rechts- und Fach-
aufsicht des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege; die Bestimmungen der Gemein-
deordnung über die Rechts- und Fachaufsicht gelten entsprechend. 4In der Rechtsverord-
nung nach Satz 2 kann der Landesapothekerkammer auch die Dienstherrnfähigkeit verlie-
hen werden; in diesem Fall kann die Landesapothekerkammer nach Art. 5b Abs. 3 Satz 2
sachverständige Apotheker bestellen und in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. 5Die
Landesapothekerkammer erhebt für Amtshandlungen Kosten nach dem Ersten Abschnitt
des Kostengesetzes; in der Rechtsverordnung nach Satz 2 können von Art. 3 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Kostengesetzes abweichende Regelungen getroffen werden. 6Geldbußen und
Verwarnungsgelder, die von der Landesapothekerkammer bei der Wahrnehmung der über-
tragenen Aufgaben festgesetzt werden, stehen dieser zu. 7In einer Rechtsverordnung nach
Satz 1 Nr. 7 können die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nicht zur Beteiligung
an den Kosten der Einladungsverfahren verpflichtet werden; Art. 31a bleibt unberührt.

(3) bis (5) (aufgehoben)

Art. 35
Übergangsvorschriften

Soweit auf Grund der bisher geltenden Vorschriften Gesundheitsaufgaben durch die
kreisfreien Gemeinden wahrgenommen werden, oder auf diese durch Rechtsvorschrift
übertragen wurden, bleibt diese Übertragung unberührt.

Art. 36
In-Kraft-Treten1)

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2003 in Kraft.

1) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen.


